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Verordnung der Maßnahmen zur Entnazifizierung  
auf dem geographischen Gebiet aufgelöster Bundesrepublik Deutschland. 

Ich verbiete Bundeskriminalamt, Kriminalämter der Bundesländer, Bundespolizei, Bundesgerichts-
hof, Bundesverfassungsgericht, Bundessozialgericht, Bundesfinanzhof, Bundesverwaltungs-
gericht, Bundespatentgericht, Landgerichte, Amtsgerichte, Verwaltungsgerichte, Sozialgerichte, 
Arbeitsgerichte, Wehrdienstgerichte, Kirchengerichte, Landtage und Regierungen einzelner 
Bundesländer samt diesen Bundesländern, Deutsche Forschungsgemeinschaft mit Akademien der 
Pseudowissenschaften, und andere Organe der Bundesrepublik Deutschland, die am 23.09.2019 
aufgelöst und verboten wurde, beschlagnahme dazugehörige Gebäude, und verbiete dem 
Personal, sie zu betreten und zu benutzen, aufgrund des Begehens unerlaubter Handlungen, die 
in der Förderung der organisierten Kriminalität und des Nazitums bestehen.  

Wie bereits früher ausgeführt und bewiesen, organisierte sich das deutsche Verbrechertum in 
politische Parteien, Vereine, Konzerne, Gemeinde, Städte, und zu einem Bund der Bundesländer, 
um seinen Nazi Volksstaat wiederherzustellen und auf kosten übriger Bevölkerung der Erde zu 
betreiben, seine Böshaftigkeit und psychische Pathologie weltweit auszubreiten, und durch 
böswillige Handlungen andere Völker und Lebensräume zu schädigen. Die deutsche 
Drecksbevölkerung aneignete sich auf widerrechtliche Weise, d.h. mit Trug und Betrug, diverses 
Vermögen, verpestete die Umwelt mit ihren Erzeugnissen, Schadstoffen, und Mißgeburten, 
brachte mit sich die Unordnung und die Zerstörung in andere Länder. Alle diese „Leistungen“ des 
deutschen Nazitums werden als echter Fortschritt und als Heil deklariert, obwohl alle Märchen 
über deutschen Wohlstand und die Überlegenheit nichts anderes sind, als krankheitsbedingte 
Propaganda zwecks Verschleierung wahrer Verhältnisse. In Wirklichkeit gibt es weder in 
Deutschland noch woanders Wohlstand, Rechtssystem, oder Ausweg aus durchorganisierten 
Irrsinn, der auf irreführende Weise „soziale Merkelwirtschaft“ und der „freie demokratische 
Merkelstaat“ bezeichnet wird.  

Angela Merkel, die ihren eigenen und allgemeinen Irrsinn für alternativlos hält, ist unheilbar krank 
wie auch Großteil ihrer Volksgenossen, wobei ihr Kranksein ihnen nicht bewußt ist, weil sie selbst 
die Verkörperung ihrer Krankheit sind. Unkorrigierbarkeit der Verirrung und Unzugänglichkeit für 
äußere Einflüße sind charakteristische Symptome der Schizophrenie, die ich als deutsche 
Krankheit bezeichnete, was allerdings den wahren Verhältnissen nicht ganz entspricht, weil es sich 
eigentlich um deutsche Seuche handelt, wovon deutschnazistisches Vieh durchseucht ist, und 
welche es überall verbreitet.  

Angesichts der Gefahr, die von deutschem Vieh ausgeht, ist die Frage berechtigt: Wie viele 
Deutsche müssen getötet werden, damit deutscher Faschismus und Nazismus aufhört?  
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Die Überlegung führt zu logischer Schlußfolgerung, daß es unmöglich erscheint, die 
deutschnazistische Täter von ihren Opfern so zu trennen, daß zumindest ein Teil der Bevölkerung 
von der Beschuldigung der Täter– und Komplizenschaft freigesprochen wird, weil ausnahmslos 
alle mit ihren Taten und Unterlassungen zu dem Gesamtverbrechen des deutschen Nazitums 
beitrugen, und gemeinschaftlich ein verbrecherisches Regime unterstützten. Sogar solche, denen 
alles genommen wurde – ihre Bleibe, ihr Einkommen, ihre Würde, erfüllen ihr von der Staatsräson 
bestimmten Zweck, indem sie auf den Straßen liegend als erschreckendes Beispiel für andere 
Bürger dienen, um sie zu disziplinieren, wobei die Belohnung für solche treue Dienste frühzeitiger 
Tod der Dienstleistender ist.  

Andererseits ist es möglich, die Haupttäter von übrigen Hirnlosen und Schizophrenen, welche den 
Großteil der Bevölkerung ausmachen, zu trennen. Diese Haupttäter sind selbsternannte Elite des 
deutschen Verbrechertums – Mitglieder der Akademien und Professoren der Hochschulen, die 
überwiegend der Besoldungsgruppe der Beamten angehören und im Auftrag ihres Staates tätig 
sind, Justizbeamte, d.h. Richter, Staatsanwälte, und Kriminalbeamte, selbsternannte Politiker, 
Produzente staatlicher Propaganda, allerlei Unternehmer, die in ihrer Gesamtheit den Raubzug der 
deutschen Industrie vollziehen, Ärzte, Amtsträger der Kirchen, sowie übrige Bevölkerungsgruppen, 
die im Dienste hoher Beamten tätig sind. Die Haupttäter, d.h. Personen, die sich das Recht 
aneigneten, ihre Wahnvorstellungen zu allgemein gültigen Normen zu machen und sie mit Gewalt 
durchzusetzen, müssen nach dem Vorbild der Nürnberger Prozesse bestraft werden. Ihren 
Komplizen und Mitläufern muß die Lust auf die Fortführung ihres schädlichen Lebensstils mit 
geeigneten Maßnahmen abgeschlagen werden. Zu solchen Maßnahmen gehören Berufsverbote, 
Wegnahme des widerrechtlich erworbenen Vermögens, und andere Formen der  Ächtung.  

Die Verordnung ist endgültig und rechtskräftig. Die Verweigerung der Anerkennung ihrer 
Rechtskraft sowie Widerhandlungen gegen erklärte Rechtsordnung werden nach Nürnberger 
Prinzipien des Rechts geahndet. 

 
Dr. Andrej Poleev 
Berlin, 3.06.2021. 
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